
Beschluss des Niedersächsischen Landesministeriums
über die Stiftung des Niedersächsischen

Verdienstordens

I.

Als Zeichen der Anerkennung für Verdienste um das Land Niedersachsen wird der Nieder-

sächsische Verdienstorden gestiftet.

II.

Der Niedersächsische Verdienstorden wird verliehen als

Großes Verdienstkreuz,

Verdienstkreuz,

Verdienstkreuz am Bande.

III.

Das Ordenszeichen ist ein achtspitziges, rot emailliertes und silbern umrandetes Kreuz. Es

hat ein rundes, rot emailliertes und silbern umrandetes Mittelschild mit dem silbernen Wap-

pentier.

Das Verdienstkreuz und das Verdienstkreuz am Bande sind etwas kleiner als das Große

Verdienstkreuz.

Das Band ist rot mit schmalen weißen Streifen in der Nähe des Randes.

Das Nähere wird durch das Muster bestimmt.

IV.

Der Verdienstorden wird

a) als Großes Verdienstkreuz an einem Bande um den Hals,

b) als Verdienstkreuz an der linken Brustseite,

c) als Verdienstkreuz am Bande an einem schmalen Bande an der linken oberen Brustseite

getragen.

Bei erneuter Auszeichnung mit dem Niedersächsischen Verdienstorden wird das früher ver-

liehene Kreuz nicht abgelegt.

V.

Der Verdienstorden wird vom Ministerpräsidenten verliehen. Der Ministerpräsident ist Inha-

ber des Großen Verdienstkreuzes.

Der Beliehene erhält eine Verleihungsurkunde. Die Verleihung ist im Niedersächsischen

Ministerialblatt bekannt zu machen.
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VI.

Die Inhaber der Niedersächsischen Landesmedaille sind Inhaber des Großen Verdienst-

kreuzes.

VII.

Das Ordenszeichen geht in das Eigentum des Beliehenen über. Seine Hinterbliebenen sind

zur Rückgabe nicht verpflichtet.

Erweist sich ein mit dem Verdienstorden Beliehener durch sein späteres Verhalten der Aus-

zeichnung unwürdig oder wird ein solches Verhalten nachträglich bekannt, so kann der

Ministerpräsident die Verleihung widerrufen. Das Ordenskreuz und die Verleihungsurkunde

sind in diesem Falle zurück zu geben.

H a n n o v e r,   den 27. März 1961.
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(Verdienstkreuz am Bande)




